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1. Fragestellung 

Die Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages wurden gefragt, woraus sich die Zu-
ständigkeit kommunaler Behörden für die Verfolgung und Ahndung von Verstößen gegen die 
Preisangabenverordnung (PAngV)1 ergibt und ob eine Übertragung auf die Bundesebene denkbar 
wäre. Zur Beantwortung der Fragen werden zunächst Inhalt und Schutzzweck der PAngV erläu-
tert und das Erlassverfahren sowie die Gesetzgebungskompetenz des Bundes dargestellt (dazu 
unter 2.). Unter 3. erfolgt sodann die Erläuterung des verfassungsrechtlichen Grundsatzes, nach 
dem die Länder für die Ausführung von Bundesgesetzen zuständig sind. Zuletzt werden Mög-
lichkeiten einer Übertragung der Verwaltungskompetenz auf die Bundesebene eruiert (dazu unter 
4.).  

2. Preisangabenverordnung 

2.1. Inhalt  

Die PAngV enthält formelles Preisrecht: Im Gegensatz zum materiellen Preisrecht regelt sie nicht 
die Zulässigkeit von bestimmten Preisen und Preisänderungen, sondern die Art und Weise, wie 
Unternehmer im Verhältnis zu Verbrauchern (§ 1 Abs. 1 PAngV) Preise auszeichnen und ankün-
digen müssen.2  

Die PAngV legt in Abschnitt 1 allgemeine Vorschriften fest, die Unternehmer unter anderem zur 
Angabe eines Gesamt- und eines Grundpreises (§§ 3 ff. PAngV) verpflichten. Darüber hinaus ent-
hält die Verordnung Sonderregeln für den Handel (§§ 10 ff. PAngV), Gaststätten und Beherber-
gungsbetriebe (§ 13 PAngV), das Anbieten von Elektrizität, Gas, Fernwärme und Wasser (§ 14 
PAngV) sowie von Kraftstoffen an Tankstellen und von Parkplätzen (§ 15 PAngV). Zudem regelt 
Abschnitt 4 der Verordnung (§§ 16 ff. PAngV) Besonderheiten bei Finanzdienstleistungen. Ver-
stöße werden gemäß § 20 PAngV i. V. m. § 3 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 des Wirtschaftsstrafgesetzes 1954 
als Ordnungswidrigkeiten geahndet.  

2.2. Schutzzweck  

Schutzzweck der Preisangabenverordnung ist die Sicherstellung von Preiswahrheit und Preis-
klarheit für Verbraucher: Durch den Erhalt sachlich zutreffender und vollständiger Preisinforma-
tionen werden sie in die Lage versetzt, Preise zu vergleichen. Das soll ihre Stellung gegenüber 
Handel und Gewerbe stärken und den Wettbewerb fördern.3 

 

1 Preisangabenverordnung vom 12. November 2021 (BGBl. I S. 4921). 

2 Köhler, in: Köhler/Bornkamm/Feddersen, Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, 42. Aufl. 2024, Vorb. 
PAngV Rn. 1; BGH NJW-RR 2013, 288 (290). 

3 Köhler, in: Köhler/Bornkamm/Feddersen, Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, 42. Auflage 2024, Vorb. 
PAngV Rn. 2; BGH GRUR 2013, 850 (851); BGH NJW 2008, 1384 (1387); ErwGr. 1, 6, Art. 1 Richtlinie 98/6/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Februar 1998 über den Schutz der Verbraucher bei der An-
gabe der Preise der ihnen angebotenen Erzeugnisse, ABl. L 80 vom 18.3.1998, S. 27–31.  

https://www.gesetze-im-internet.de/pangv_2022/BJNR492110021.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/ALL/?uri=CELEX:31998L0006
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2.3. Verordnungserlass 

Zur Umsetzung der EU-Richtlinie 2019/2161/EU4, die unter anderem Änderungen der Preisanga-
ben-Richtlinie 98/6/EG5 vorsah, wurde die PAngV am 12.11.2021 völlig neugefasst6 und löste mit 
Inkrafttreten am 28.05.2022 die ehemalige Preisangabenverordnung in der Fassung der Bekannt-
machung vom 18. Oktober 20027 ab. Sie wurde von der Bundesregierung - federführend vom 
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie - mit zwei Maßgaben des Bundesrates8 erlassen.  

Gesetzliche Ermächtigungsgrundlage zum Erlass der Rechtsverordnung entsprechend den Anfor-
derungen von Art. 80 Abs. 1 GG ist § 1 Preisangabengesetz (PAnG)9. Danach wird das Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und Energie ermächtigt,  

  „durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates zu bestimmen, daß und auf wel-
che Art und Weise beim Anbieten von Waren oder Leistungen gegenüber Letztverbrauchern 
oder bei der Werbung für Waren oder Leistungen gegenüber Letztverbrauchern Preise und die 
Verkaufs- oder Leistungseinheiten sowie Gütebezeichnungen, auf die sich die Preise bezie-
hen, anzugeben sind.“ 

2.4. Gesetzgebungskompetenz des Bundes  

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes für das formelle Preisrecht folgt aus Art. 74 Abs. 1 Nr. 
11 GG (Recht der Wirtschaft). Das Recht der Wirtschaft gemäß Art. 74 Abs. 1 Nr. 11 GG ist nach 
der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes weit zu verstehen: Umfasst sind alle Nor-
men und Gesetze, die das wirtschaftliche Leben und die wirtschaftliche Betätigung als solche re-
geln, insbesondere diejenigen, die sich in irgendeiner Form auf die Erzeugung, Herstellung und 
Verbreitung von Gütern des wirtschaftlichen Bedarfs beziehen.10 Dies umfasst auch Regelungen 

 

4 Richtlinie (EU) 2019/2161 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 zur Änderung 
der Richtlinie 93/13/EWG des Rates und der Richtlinien 98/6/EG, 2005/29/EG und 2011/83/EU des Europäi-
schen Parlaments und des Rates zur besseren Durchsetzung und Modernisierung der Verbraucherschutzvor-
schriften der Union, ABl. L 328 vom 18.12.2019, S. 7–28. 

5 Richtlinie 98/6/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Februar 1998 über den Schutz der Ver-
braucher bei der Angabe der Preise der ihnen angebotenen Erzeugnisse, ABl. L 80 vom 18.3.1998, S. 27–31. 

6 Köhler, in: Köhler/Bornkamm/Feddersen, Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, 42. Auflage 2024, Vorb. 
PAngV Rn 5.  

7 Preisangabenverordnung (PAngV), in der Fassung der Bekanntmachung vom 18.10.2002 (BGBl. I S. 4197), zu-
letzt geändert durch Art. 3 S. 2 VO zur Novellierung der PreisangabenVO vom 12.11.2021 (BGBl. I S. 4921).  

8 Beschluss des Bundesrates, Verordnung zur Novellierung der Preisangabenverordnung, BR-Drucksache 669/21, 
8.10.2021.  

9 Gesetz über die Preisangaben (Preisangabengesetz) vom 3. Dezember 1984 (BGBl. I S. 1429), zuletzt geändert 
durch Art. 296 Zehnte ZuständigkeitsanpassungsVO vom 31. August 2015 (BGBl. IS. 1374). 

10 BVerfGE 135, 155 (196); 116, 202 (215f); 55, 274 (308); Seiler, in: Epping/Hillgruber, BeckOK Grundgesetz, 57. 
Edition, Stand: 15.01.2024, Art. 74 Rn. 32.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32019L2161
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/ALL/?uri=CELEX:31998L0006
https://dserver.bundestag.de/brd/2021/0669-21.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/preisangg/BJNR114290984.html
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des Verbraucherschutzes11 sowie Vorschriften über Preisbildung und Preisüberwachung.12 Letzte-
res ist hinsichtlich PAngG und PAngV nicht einschlägig, da es sich wie erläutert hierbei nicht 
um materielles, sondern formelles Preisrecht handelt. Das formelle Preisrecht dürfte dennoch 
vom Recht der Wirtschaft umfasst sein, da es die Art und Weise der Verbreitung von Gütern des 
wirtschaftlichen Bedarfs betrifft und dem Verbraucherschutz dient.  

Die Inanspruchnahme von Art. 74 Abs. 1 Nr. 11 GG steht unter dem Vorbehalt des Art. 72 Abs. 2 
GG. Die Gesetzgebungskompetenz steht dem Bund nur zu, wenn und soweit die Herstellung glei-
cher Lebensverhältnisse im Bundesgebiet oder die Wahrung der Rechts- oder Wirtschaftseinheit 
im gesamtstaatlichen Interesse eine bundesgesetzliche Regelung erforderlich machen. Eine Rege-
lung des formellen Preisrechts durch den Bund dürfte jedenfalls zur Wahrung der Rechts- und 
Wirtschaftseinheit erforderlich sein.  

Zur Wahrung der Rechtseinheit Art. 72 Abs. 2 Var. 2 GG ist eine bundesgesetzliche Regelung er-
forderlich, wenn es andernfalls zu einer „Rechtszersplitterung mit problematischen Folgen […], 
die im Interesse sowohl des Bundes als auch der Länder nicht hingenommen werden kann“,13 
kommen würde. Notwendig sind „unzumutbare Behinderungen im länderübergreifenden Rechts-
verkehr“ bzw. Störungen der Rechtssicherheit und Freizügigkeit.14 Auch die Notwendigkeit, eine 
Vorschrift des Unionsrechts sachgerecht umsetzen zu können, kann die Zielvorgabe erfüllen.15 

Die PAngV dient der Umsetzung von EU-Richtlinien. Schon zur effektiven Umsetzung dieser ist 
eine bundesweit einheitliche Regelung erforderlich. Zudem ist davon auszugehen, dass unter-
schiedliche Anforderungen an die Preisauszeichnung erhebliche Rechtsunsicherheiten mit sich 
brächten. Die Preisangabenverordnung verpflichtet alle Unternehmer, die privaten Verbrauchern 
Waren und Dienstleistungen anbieten. Viele sind über Landesgrenzen hinweg tätig. Sicherzustel-
len, dass die angebotenen Produkte oder Dienstleistungen jeder spezifischen landesrechtlichen 
(bußgeldbewährten) Regelung entsprechen, dürfte zu einer erheblichen Unsicherheit führen. Dies 
beträfe insbesondere auch Preisangaben bei Online-Angeboten, die in der Regel bundesweit auf-
rufbar sind.    

Aus diesen Erwägungen dürfte die Regelung des formellen Preisrechts auf Bundesebene auch zur 
Wahrung der Wirtschaftseinheit erforderlich sein. Zu bejahen ist diese grundsätzlich, „wenn es 
um die Erhaltung der Funktionsfähigkeit des Wirtschaftsraums der Bundesrepublik durch bun-
deseinheitliche Rechtssetzung geht“.16 Eine Regelung der Materie durch die Länder würde auch 
die länderübergreifende Wirtschaftstätigkeit erheblich einschränken. Auch mit Blick auf den 

 

11 BVerfGE 37, 1. 

12 BVerfGE 8, 274 (294). 

13 BVerfGE 106, 62 (145). 

14 Oeter/Krönke, in: Huber/Voßkuhle, Grundgesetz, 8. Aufl. 2024, Art. 72 Rn. 112; Degenhart, in: Sachs, Grundge-
setz, 9. Aufl. 2021, Art. 72 Rn. 16; BVerfGE 106, 62 (145); 125, 141 (154). 

15 BVerfGE 122, 1 (21).  

16 BVerfGE 106, 62 (146).  
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Schutzzweck der Regelung – Preistransparenz und Verbraucherschutz – ist eine bundeseinheitli-
che Regelung für die Funktionsfähigkeit des Wirtschaftsraumes erforderlich.17 

3. Ausführung der Bundesgesetze durch die Länder  

Derzeit vollziehen die Länder die PAngV. In der Regel sind die Wirtschaftsministerien der Län-
der als „Preisbehörde“ für Grundsatzangelegenheiten der PAngV zuständig. Die Verfolgung und 
Ahndung konkreter Verstöße gemäß § 20 PAngV i. V. m. § 3 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 Wirtschaftsstrafge-
setz 1954 obliegt den kommunalen Behörden.18 In vielen Ländern sind entweder die Fachberei-
che „Veterinär- und Lebensmittelaufsicht“ oder „Gewerbeaufsicht“ als Untergliederungen der 
Ordnungsämter für Verstöße zuständig.19 Im Folgenden werden die verfassungsrechtlichen 
Grundlagen für diese Zuständigkeiten erläutert.  

3.1. Grundsatz der Landeseigenverwaltung  

Nach Art. 83 GG führen die Länder die Bundesgesetze als eigene Angelegenheit aus, soweit das 
Grundgesetz nichts anderes bestimmt oder zulässt. Daraus ergibt sich zum einen eine Regelzu-
ständigkeit der Länder für die Ausführung von Bundesgesetzen; zum anderen wird dadurch die 
Landeseigenverwaltung als Regelfall festgelegt.20 

Der Begriff des Bundesgesetzes nach Art. 83 GG umfasst alle vollzugsfähigen und -bedürftigen 
formellen Gesetze und Rechtsverordnungen des Bundes.21 Die PAngV ist ein Bundesgesetz in die-
sem Sinne. Ihre Ausführung obliegt mithin grundsätzlich den Ländern in eigener Verantwortung.  

3.2. Umfang der Landeseigenverwaltung  

Führen die Länder die Bundesgesetze als eigene Angelegenheit aus, regeln sie gem. Art. 84 Abs. 1 
S. 1 GG die Einrichtung der Behörden und das Verwaltungsverfahren. Die Verfassung gibt ihnen 
mithin umfassende Organisationsgewalt:22 Sie sind befugt, über alle Fragen der verwaltungsmäßi-
gen Ausführung von Bundesgesetzen zu bestimmen.23 Dabei betreffen Regelungen des 

 

17 BVerfGE 148, 40 (49) zu Öffentlichkeitsinformationen im Lebensmittel- und Futtermittelrecht. 

18 Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, Anschriftenverzeichnis für die „Preisangabenverordnung“, 
Stand: 14.02.2024.  

19 Beispielhaft: Berlin; https://www.berlin.de/sen/wirtschaft/wirtschaftsrecht/preisangabenverordnung/arti-
kel.552189.php; Bayern: https://www.bayernportal.de/dokumente/leistung/8888500838?localize=false, zuletzt 
besucht am 28.05.2024. 

20 Kment, in: Jarass/Pieroth, Grundgesetz, 18. Aufl. 2024, Art. 83 Rn. 12; Trute, in: Huber/Voßkuhle, Grundgesetz, 
8. Aufl. 2024, Art. 83 Rn. 12. 

21 Broß/Mayer, in: von Münch/Kunig, Grundgesetz, 7. Aufl. 2021, Art. 83 Rn. 21; Suerbaum, in: BeckOK Grundge-
setz, 57. Edition, Stand: 15.01.2024, Art. 83 Rn. 15. 

22 BVerwGE 150, 129 (134); Winkler, in: Sachs, Grundgesetz, 9. Auflage 2021, Art. 84 Rn. 3, 4.   

23 Kment, in: Jarass/Pieroth, Grundgesetz, 18. Aufl. 2024, Art. 84 Rn. 2. 

https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Downloads/A/anschriftenverzeichnis-fuer-die-preisangabenverordnung.pdf
https://www.berlin.de/sen/wirtschaft/wirtschaftsrecht/preisangabenverordnung/artikel.552189.php
https://www.berlin.de/sen/wirtschaft/wirtschaftsrecht/preisangabenverordnung/artikel.552189.php
https://www.bayernportal.de/dokumente/leistung/8888500838?localize=false
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Verwaltungsverfahrens vereinfacht gesagt die Ausgestaltung des „Wie“ des Verwaltungshan-
delns, während das Recht der Behördeneinrichtung die Frage betrifft, „wer“ tätig wird.24 
 
Der Begriff der Behördeneinrichtung ist dabei weit zu verstehen25:  Er umfasst neben der Errich-
tung und Ausgestaltung auch die Aufgaben- und Befugniszuweisung26 an neu errichtete und be-
reits vorhandene Behörden.27 Die Länder sind befugt zu entscheiden, welche Behörden für wel-
che Aufgabe zuständig sein sollen. Das betrifft auch die Entscheidung darüber, ob eine Aufgabe 
der unmittelbaren oder mittelbaren Verwaltung übertragen werden soll.28 Insbesondere steht es 
den Ländern frei, Aufgaben und Befugnisse durch Landesgesetz an Gemeinden und Gemeinde-
verbände zu delegieren.29 Auch über kollegiale oder hierarchische Strukturen, die Bildung von 
Ausschüssen, die Mitwirkung Privater, die Ressortzugehörigkeiten und Kontrollregelungen ent-
scheiden die Länder.30 

Dabei sind sie lediglich verpflichtet, ihre Verwaltung „nach Art, Umfang und Leistungsvermögen 
entsprechend den Anforderungen sachgerechter Erledigung des sich aus der Gesetzgebung erge-
benden Aufgabenbestandes“31 auszugestalten. Das liegt daran, dass Art. 83 GG sie nicht nur zur 
Ausführung von Bundesgesetzen berechtigt, sondern auch verpflichtet. 

Die oben dargestellte Verteilung der Zuständigkeiten bei der Ausführung der PAngV ist vom Um-
fang der Landeseigenverwaltung gemäß Art. 84 Abs. 1 S. 1 GG gedeckt: Den Ländern steht es frei, 
Grundsatzangelegenheiten an die Landesministerien und die Verfolgung und Ahndung von Ver-
stößen gegen das PAngV an kommunale Behörden und deren Fachämter zu übertragen.  

3.3. Ingerenzrechte des Bundes  

Der Bund hat im Rahmen der Landeseigenverwaltung nur die eingeschränkten Zugriffsrechte aus 
Art. 84 GG. Die Begrenzungen dienen der Absicherung der grundsätzlich umfassenden Verwal-
tungszuständigkeit der Länder: So normiert etwa Art. 84 Abs. 1 S. 2 GG für den Fall, dass der 
Bund regelnd in diese Zuständigkeit eingreift, ein Abweichungsrecht der Länder und sieht für 
dieses Abweichungsrecht ausschließende Ausnahmeregelungen die Zustimmung des Bundesra-
tes vor (s. Art. 84 Abs. 1 S. 5, 6; Abs. 2, Abs. 5 S. 1 GG).  

 

24 Hermes, in: Dreier, Grundgesetz, 3. Auflage 2018, Art. 84 Rn. 34.  

25 Trute, in: Huber/Voßkuhle, Grundgesetz, 8. Aufl. 2024, Art. 84 Rn. 9.  

26 Trute, in: Huber/Voßkuhle, Grundgesetz, 8. Aufl. 2024, Art. 84 Rn. 9. 

27 BVerfGE 126, 77 (99). 

28 BVerfGE 83, 363 (375); Kment, in: Jarass/Pieroth, Grundgesetz, 18. Aufl. 2024, Art. 84 Rn. 2. 

29 BSG SGb 2010, 106 (112). 

30 Trute, in: Huber/Voßkuhle, Grundgesetz, 8. Aufl. 2024, Art. 84 Rn. 9; BVerfGE 75, 108 (149 ff.). 

31 BVerfGE 55, 274 (318).  
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4. Bundeseigene Verwaltung 

Fraglich ist, ob die Preisangabenverordnung (PAngV) auch durch den Bund vollzogen werden 
könnte. Wenn ein Gesetz – in Abweichung der Regelzuständigkeit der Länder – durch den Bund 
vollzogen werden soll, bedarf es hierzu einer Ermächtigung im Grundgesetz (s. Art. 83 GG).32 Im 
Folgenden wird daher geprüft, ob sich für den Vollzug der PAngV aus den Art. 87 ff. GG eine Er-
mächtigung zur Begründung einer Bundeszuständigkeit ableiten lässt.  

Im Falle der Bundesverwaltung erfolgt der Vollzug unmittelbar durch Behörden des Bundes oder 
mittelbar durch selbstständige Körperschaften oder Anstalten, Art. 86 S. 1 GG. 

4.1. Gegenstände der Bundesverwaltung  

Abgesehen von den Generalklauseln des Art. 87 Abs. 3 S. 1 und Abs. 3 S. 2 GG – die unter 4.2. 
und 4.3. ausführlicher beleuchtet werden – überträgt das Grundgesetz folgende Gegenstände der 
Bundesverwaltung:33 

- die Streitkräfte, Art. 87a GG, 
- die Bundeswehrverwaltung, Art. 87b GG, 
- die Luftverkehrsverwaltung, Art. 87d GG, 
- die Eisenbahnverkehrsverwaltung für Eisenbahnen des Bundes, Art. 87e GG, 
- die Ausführung der Hoheitsaufgaben bei der Post- und Telekommunikationsverwaltung 

Art. 87f Abs. 2 S. 2 GG,  
- die Bundesbank, Art. 88 GG,  
- die Bundeswasserstraßenverwaltung und die Schifffahrtsverwaltung, Art. 89 GG und  
- Ausnahmefälle der Bundesfernstraßenverwaltung Art. 90 Abs. 3 GG  

sowie außerhalb des VIII. Abschnitts:  

- Zölle, Finanzmonopole und bundesgesetzliche Verbrauchssteuern, Art. 108 Abs. 1 GG, 
- (fakultativ) den Lastenausgleich Art. 120a GG,  
- bestimmte, aus der Zeit vor dem Grundgesetz übergeleitete Einrichtungen Art. 130 GG 

und 
- die Verwaltung bestimmter Vermögensmassen Art. 135 Abs. 4 – 6 GG. 

Weitere Gegenstände bundeseigener Verwaltung finden sich in Art. 87 Abs. 1 und Abs. 2 GG. 
Hier lassen sich Gegenstände der obligatorischen und fakultativen Bundesverwaltung differenzie-
ren: Art. 87 Abs. 1 S. 1 GG unterwirft zwingend den Auswärtigen Dienst und die Bundesfinanz-
verwaltung der Bundesverwaltung und fakultativ u.a. die Bundesgrenzschutzbehörden, Zentral-
stellen für das polizeiliche Auskunfts- und Nachrichtenwesen und die Kriminalpolizei, Art. 87 

 

32 Suerbaum, in: Epping/Hillgruber, BeckOK Grundgesetz, 57. Edition, Stand: 15.01.2024, Art. 86 Rn. 9.  

33 Auflistung bei Ibler, in: Dürig/Herzog/Scholz, Grundgesetz, Werkstand: 104. EL Januar 2024, Art. 87 Rn. 3. 
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Abs. 1 S. 2 GG.34 Zudem statuiert Art. 87 Abs. 2 GG eine Sonderregel für länderübergreifende So-
zialversicherungsträger.  

Aus den angeführten Regelungen lässt sich ein Vollzug der PAngV durch den Bund nicht begrün-
den. Das formelle Preisrecht kann nicht unter die aufgeführten Spezialmaterien subsumiert wer-
den. Eine Ausführung der PAngV durch den Bund wäre allenfalls als fakultative Bundesverwal-
tung gemäß Art. 87 Abs. 3 S. 1 oder Abs. 3 S. 2 GG oder aufgrund einer ungeschriebenen Verwal-
tungszuständigkeit denkbar.  

4.2. Errichtung selbstständiger Bundesoberbehörden  

Die „Generalklausel“ des Art. 87 Abs. 3 S. 1 Alt. 1 GG35 verschafft dem Bund die Möglichkeit, 
durch Bundesgesetz in Sachbereichen, in dem ihm die Gesetzgebung zusteht, selbstständige Bun-
desoberbehörden zu errichten.36 Diese haben im Gegensatz zu den Körperschaften und Anstalten 
gemäß Art. 87 Abs. 3 S. 1 Alt. 2 GG keine eigene Rechtspersönlichkeit.37  

4.2.1. Gesetzgebungskompetenz des Bundes 

Dem Bund wird damit der fakultative Zugriff auf alle Verwaltungskompetenzen im Bereich sei-
ner Gesetzgebung eröffnet38: Unter den Voraussetzungen des Art. 87 Abs. 3 GG kann er durch die 
Errichtung von Oberbehörden die Verwaltungszuständigkeit an sich ziehen und die Verwaltungs-
hoheit der Länder nach Art. 83 GG beenden.39  

Dem Bund muss nach Art. 87 Abs. 3 S. 1 GG zunächst eine Gesetzgebungsbefugnis zustehen. Dies 
folgt der Grundregel, nach der die Gesetzgebungsbefugnisse des Bundes die äußerste Grenze sei-
ner Verwaltungskompetenz markieren.40 Die Gesetzgebungskompetenz beurteilt sich nach Art. 70 
ff. GG. Umstritten ist, ob wegen des Verweises auf die Gesetzgebungskompetenz des Bundes auch 
die Anforderungen der Erforderlichkeitsklausel Art. 72 Abs. 2 GG für die darin genannten Mate-
rien erfüllen sein müssen.41  

 

34 Ibler, in: Dürig/Herzog/Scholz, Grundgesetz, Werkstand: 104. EL Januar 2024, Art. 87 Rn. 1. 

35 Burgi, in: Huber/Voßkuhle, Grundgesetz: 8. Aufl. 2024, Art. 87 Rn. 89; Begriff der „Generalklausel“ nach: Kött-
gen, AöR 90, 205. 

36 BVerfGE 14, 197 (210).  

37 Kment, in: Jarass/Pieroth, Grundgesetz, 18. Aufl. 2024, Art. 87 Rn. 8. 

38 Broß/Mayer, in: von Münch/Kunig, Grundgesetz, 7. Aufl. 2021, Art. 87 Rn. 28. 

39 BVerfGE 104, 238 (247).  

40 BVerfGE 12, 205 (229); BVerfGE 78, 374 (386); BVerwGE 87, 181 (184).  

41 Dafür: Ibler, in: Dürig/Herzog/Scholz, Grundgesetz, Werkstand: 103. EL Januar 2024, Art. 87 Rn. 235; Burgi, in: 
Huber/Voßkuhle, Grundgesetz, 8. Aufl. 2024, Art. 87 Rn. 89; dagegen: Hermes, in: Dreier, Grundgesetz, 3. Aufl. 
2018, Art. 87 Rn. 89.  
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Dies kann vorliegend dahinstehen, da, wie bereits erläutert (2.3.), Regelungen des formellen 
Preisrechts dem Recht der Wirtschaft gemäß Art. 74 Abs. 1 Nr. 11 GG unterfallen und die Rege-
lungen auch die Anforderungen der Erforderlichkeitsklausel gem. 72 Abs. 2 GG erfüllen. 

4.2.2. Erfordernis der zentralen Aufgabenerfüllung  

Selbstständige Bundesoberbehörden i. S. v. Art. 87 Abs. 3 Alt. 1 GG sind Stellen der bundeseige-
nen, also unmittelbaren Bundesverwaltung, die für das ganze Bundesgebiet zuständig sind und 
zentral wahrzunehmende Aufgaben erfüllen.42  

Die Aufgaben müssen zentral für das ganze Bundesgebiet erfüllt werden können.43 Dieses Erfor-
dernis ergibt sich zum einen aus der Beschränkung auf die Errichtung selbstständiger Bundes-
oberbehörden und bundesunmittelbarer Körperschaften und Anstalten.44 Zum anderen zeigt der 
Vergleich mit Art. 87 Abs. 3 S. 2 GG – der im Gegensatz zu Art. 87 Abs. 3 S. 1 GG die Errichtung 
bundeseigener Mittel- und Unterbehörden unter den dort genannten engen Voraussetzungen ex-
plizit zulässt –, dass der Gesetzgeber dies für Art. 87 Abs. 3 S. 1 GG gerade nicht wollte.45 Dies ist 
eine wesentliche Einschränkung der ansonsten weiten Generalklausel und trägt der verfassungs-
rechtlichen Grundentscheidung für den Landesvollzug von Bundesrecht (Art. 83 GG) Rechnung.  

Eine Errichtung von Bundesoberbehörden kommt mithin nur bei Aufgaben in Betracht, die ohne 
Mittel- und Unterbau und auch ohne eine Inanspruchnahme der Verwaltungsbehörden der Län-
der, die über eine reine Amtshilfe hinausgeht, erfüllt werden können.46 Das darf auch nicht durch 
die großzügige Errichtung von Außenstellen umgangen werden, denn die Notwendigkeit der orts-
nahen Aufgabenerfüllung schließt eine zentrale Erfüllbarkeit gerade aus.47 

Bei der Prüfung, ob sich eine bestimmte Aufgabe zur zentralen Erfüllung eignet, können bei-
spielsweise herangezogen werden: das Erfordernis einer einheitlichen Entscheidungspraxis, ein 
räumlich ausgedehnter Bezug der Verwaltungstätigkeit sowie die Irrelevanz ortsbezogener Ver-
hältnisse.48 

Danach ist nicht davon auszugehen, dass die Verfolgung und Ahndung von Verstößen gegen die 
PAngV zentral erfüllt werden könnten. Abgesehen von einer Kontrolle von Preisangaben im In-
ternet – die grundsätzlich ortsunabhängig erfolgen kann – setzt die Überwachung der Einhaltung 

 

42 Sachs, in: Sachs, Grundgesetz, 9. Aufl. 2021, Art. 87 Rn. 64.  

43 Suerbaum, in: Epping/Hillgruber, BeckOK Grundgesetz, 57. Edition, Stand: 15.01.2024, Art. 87 Rn. 28. 

44 Jürgensen/Laude, Zur Verfassungsmäßigkeit von BAMF-Außenstellen, DÖV 2019, 468 (474). 

45 Sachs, in: Sachs, Grundgesetz, 9. Aufl. 2021, Art. 87 Rn. 65.  

46 Suerbaum, in: Epping/Hillgruber, BeckOK Grundgesetz, 57. Edition, Stand: 15.01.2024, Art. 87 Rn. 28; BVerfGE 
14, 197 (211). 

47 Jürgensen/Laude, Zur Verfassungsmäßigkeit von BAMF-Außenstellen, DÖV 2019, 468 (473). 

48 Burgi/Krönke in: Bogumil/Burgi/Kuhlmann/Hafner/Heuberger/Krönke, Bessere Verwaltung in der Migrations- 
und Integrationspolitik, 2018, 157.  
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der PAngV Kenntnisse über örtliche Anbieter voraus und erfordert konkrete Kontrollen vor Ort. 
Ohne Mittel- und Unterbau und ohne die Inanspruchnahme der Landesverwaltung könnten die 
Regelungen der PAngV damit kaum effektiv für das gesamte Bundesgebiet durchgesetzt werden.  

Gleiches gilt für bundesunmittelbare Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts nach 
Art. 87 Abs. 3 S. 1 Alt. 2 GG. Deren Errichtung ist ebenfalls durch das Merkmal der Zentralität 
der zu erfüllenden Aufgaben begrenzt.49 

4.3. Errichtung bundeseigener Mittel- und Unterbehörden  

Art. 87 Abs. 3 S. 2 GG ermöglicht die Errichtung eines Verwaltungsunterbaus unter den dort fest-
gelegten engen formellen und materiellen Voraussetzungen: Sofern dem Bund auf Gebieten, für 
die ihm die Gesetzgebung zusteht, neue Aufgaben erwachsen, kann er bei dringendem Bedarf 
bundeseigene Mittel- und Unterbehörden mit Zustimmung des Bundesrates und der Mehrheit 
der Mitglieder des Bundestages errichten.  

Der Begriff der bundeseigenen Mittel- und Unterbehörden bezeichnet Behörden der unmittelba-
ren Bundesverwaltung, die mindestens einer obersten Bundesbehörde nachgeordnet und nur für 
einen regional begrenzten Bereich zuständig sind.50  

Erforderlich ist, dass dem Bund auf einem seiner Gesetzgebung unterfallenden Gebiet neue Auf-
gaben erwachsen. „Neu“ in diesem Sinne sind Verwaltungsaufgaben, die erst nach Inkrafttreten 
des Grundgesetzes entstanden sind.51 Eine bisherige Wahrnehmung der Aufgabe durch die Län-
der ist unschädlich.52 Die Ausführung der PAngV ist eine neue Aufgabe in diesem Sinne. 

Darüber hinaus muss ein „dringender Bedarf“ gerade für eine Verwaltung durch bundeseigene 
Mittel- und Oberbehörden gegeben sein, nicht pauschal für eine Verwaltung durch den Bund.53 
Das bedeutet: Eine sachgerechte Erledigung der betreffenden Aufgabe in anderer organisatori-
scher Weise darf nicht möglich sein. Es muss objektiv und deutlich erkennbar sein, dass eine rei-
bungsarme, umfassende und effektive Ausführung von Bundesgesetzen ohne solch dezentrale Be-
hörden des Bundes nicht zu gewährleisten wäre.54 Die betreffende Aufgabe darf weder durch 

 

49 Suerbaum, in: Epping/Hillgruber, BeckOK Grundgesetz, 57. Edition, Stand: 15.01.2024, Art. 87 Rn. 41.  

50 Sachs, in: Sachs, Grundgesetz, 9. Aufl. 2021, Art. 87 Rn. 74; Suerbaum, in: Epping/Hillgruber, BeckOK Grundge-
setz, 57. Edition, Stand: 15.01.2024, Art. 87 Rn. 32.  

51 Hermes, in: Dreier, Grundgesetz, 3. Aufl. 2018, Art. 87 Rn. 99; Sachs, in: Sachs, Grundgesetz, 9. Aufl. 2021, Art. 
87 Rn. 75. 

52 Hermes, in: Dreier, Grundgesetz, 3. Aufl. 2018, Art. 87 Rn. 99.  

53 Ibler, in: Dürig/Herzog/Scholz, Grundgesetz, Werkstand: 103. EL Januar 2024, Art. 87 Rn. 275; Burgi, in: Hu-
ber/Voßkuhle, Grundgesetz, 8. Aufl. 2024, Art. 87 Rn. 112; Sachs, in: Sachs, Grundgesetz, 9. Aufl. 2021, Art. 87 
Rn. 76. 

54 Becker, Die Reform der Finanzmarktaufsicht, DÖV 2010, 909 (914); Ibler, in: Dürig/Herzog/Scholz, Grundgesetz, 
Werkstand: 103. EL Januar 2024, Art. 87 Rn. 275. 
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selbstständige Bundesoberbehörden und Stellen der mittelbaren Bundesverwaltung (Art. 87 Abs. 
3 S. 1 GG) noch durch die Landesverwaltung (Art. 84 GG) erfüllt werden können.55 

Auch davon kann im Falle der PAngV nicht ausgegangen werden. Es ist nicht ersichtlich, dass 
der Vollzug der PAngV nicht durch die Länder erfüllt werden kann und es einer dezentralen Er-
ledigung durch Behörden des Bundes bedarf. Dagegen spricht vielmehr, dass für die Verfolgung 
und Ahndung von Verstößen gegen die PAngV gerade ein Tätigwerden vor Ort unerlässlich ist.  

4.4. Ungeschriebene Verwaltungszuständigkeit des Bundes 

Umstritten ist, ob neben den im Grundgesetz ausdrücklich vorgesehenen Verwaltungszuständig-
keiten auch ungeschriebene Verwaltungszuständigkeiten des Bundes gegeben sein können.56 Das 
Bundesverfassungsgericht geht grundsätzlich davon aus, die Verwaltungszuständigkeiten von 
Bund und Ländern seien in den Art. 83 ff. GG erschöpfend geregelt57, unabdingbar58 und auf Voll-
ständigkeit angelegt.59 Nur in engen Ausnahmefällen erkennt es eine ungeschriebene Verwal-
tungskompetenz des Bundes an, und zwar, wenn die vollständige und reibungslose Ausführung 
eines Bundesgesetzes, die in Art. 30, 83 ff. GG unterstellt wird, überhaupt nicht erreicht werden 
kann.60  

Die ungeschriebenen Verwaltungszuständigkeiten lassen sich – entsprechend den Kategorien un-
geschriebener Zuständigkeiten für den Erlass von Gesetzen61 – einteilen in die Kompetenz kraft 
Sachzusammenhangs, die Annexkompetenz und die Kompetenz aus der Natur der Sache.62 

Eine Zuständigkeit kraft Sachzusammenhangs ist anzunehmen, wenn die Ausnutzung einer dem 
Bund ausdrücklich gemäß Art. 86 ff. GG zugewiesenen Verwaltungskompetenz zwingend ein 
Handeln auf einem zweiten Sachgebiet voraussetzt.63 Eine Annexkompetenz liegt vor, wenn eine 
nicht dem Bund zugewiesene Materie in engem Zusammenhang mit einer der Zuständigkeit des 
Bundes unterliegenden Materie (Art. 86 ff. GG) steht und daher als Annex dieses Sachgebietes 

 

55 Ibler, in: Dürig/Herzog/Scholz, Grundgesetz, Werkstand: 103. EL Januar 2024, Art. 87 Rn. 275; Hermes, in: 
Dreier, Grundgesetz, 3. Aufl. 2018, Art. 87 Rn. 100.  

56 Broß/Mayer, in: von Münch/Kunig, Grundgesetz, 7. Aufl. 2021, Art. 83 Rn. 11; Hermes, in: Dreier, Grundgesetz, 
3. Aufl. 2018, Art. 87 Rn. 39 ff.; Winkler, in: Sachs, Grundgesetz, 9. Aufl. 2021, Art. 83 Rn. 12.  

57 BVerfGE 119, 331 (364). 

58 BVerfGE 119, 331 (364); 32, 145 (156); 41 (291 (311); 63, 1 (39).  

59 BVerfGE 119, 331 (365 f.).  

60 BVerfGE 11, 6 (17); 22, 180 (216); 108, 169 (182); 141, 220 (291).  

61 Kment, in: Jarass/Pieroth, Grundgesetz, 18. Aufl. 2024, Art. 20 Rn. 5 ff. 

62 Kirchhof, in: Dürig/Herzog/Scholz, Grundgesetz, Werkstand: 103. EL 2024, Art. 83 Rn. 63.  

63 Kirchhof, in: Dürig/Herzog/Scholz, Grundgesetz, Werkstand: 103. EL 2024, Art. 83 Rn. 64.   
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angesehen werden kann.64 Für den Vollzug der PAngV scheiden beide Kategorien aus, da eine 
derartige Verknüpfung mit einem der oben dargestellten ausdrücklich der Bundesverwaltung zu-
gewiesenen Gegenstände (unter 4.1.) nicht ersichtlich ist.  

Eine Verwaltungszuständigkeit aus der Natur der Sache schließlich ist anzunehmen, wenn Ver-
waltungsaufgaben wegen ihrer Eigenart zwingend nur vom Bund geregelt werden können.65 Es 
genügt nicht, dass die Verwaltung durch den Bund zweckmäßiger erscheint. Vielmehr muss der 
Zweck des Gesetzes durch das Verwaltungshandeln eines Landes überhaupt nicht zu erreichen 
sein.66  

Die Begründung einer Verwaltungszuständigkeit des Bundes kraft Natur der Sache für den Voll-
zug der PAngV kommt daher ebenso wenig in Betracht. Es ist nicht ersichtlich, dass die Eigenart 
des formellen Preisrechts eine zwingende Ausführung durch den Bund erforderte oder der 
Schutzzweck der Verordnung bei Vollzug durch die Landes- bzw. Kommunalverwaltung nicht 
erreicht würde.  

4.5. Resümee  

Eine Übertragung der Aufsicht über die Einhaltung der PAngV auf den Bund erscheint aus verfas-
sungsrechtlichen Gründen nach alledem nicht möglich.  

***  

 

64 Broß/Mayer, in: von Münch/Kunig, Grundgesetz, 7. Aufl. 2021, Art. 83 Rn. 10. 

65 Kirchhof, in: Dürig/Herzog/Scholz, Grundgesetz, Werkstand: 103. EL Januar 2024, Art. 83 Rn. 63; Broß/Mayer, 
in: von Münch/Kunig, Grundgesetz, 7. Aufl. 2021, Art. 83 Rn. 10.  

66 BVerfGE 11, 6 (17); 22, 180 (217); 42, 291 (312); BVerwGE 98, 18 (23).  
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